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Muster Vollmacht diFö 25.01.2024.docx 
Stand: 29.01.2024 

Vollmacht zur Beantragung und Abwicklung von Förderverfahren 

in der direkten Förderung* beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW, 

Geschäftsstelle Forst/Direkte Förderung 

 

1. Vollmachtgeber (Zuwendungsempfänger/Zuwendungsempfängerin) 

Name des forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses:      

Name und Vorname vertretungsberechtige Person, bzw. Zusammenschluss:       

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort/Sitz:       

Telefon, E-Mail:       

2. Bevollmächtigte Person/Firma/Institution/Zusammenschluss 

Name und Vorname /Firma/Institution/Zusammenschluss:       

Ggf. seinerseits vertreten durch:       

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort/Sitz:       

Telefon, E-Mail :       

 

Ich bevollmächtige die oben genannte Person/Firma/Institution gegenüber dem Landesbetrieb Wald 

und Holz NRW, Geschäftsstelle Forst/Direkte Förderung gemäß § 14 Verwaltungsverfahrensgesetz für 

das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW). 

Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Förderverfahren in der direkten Förderung* betreffenden 

Verfahrenshandlungen. Dazu gehören z. B. die Antragstellung, Stellung von Änderungsanträgen, 

Einreichung aller erforderlicher Unterlagen, Auskunft, Einreichung von (Zwischen-) 

Verwendungsnachweis(en) nebst Anlagen.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das die Geschäftsstelle Forst/Direkte Förderung 

sämtlichen Schrift- und E-Mailverkehr (z. B. Schreiben zur Aufklärung des Sachverhalts, Zuwendungs-

, Ablehnungs-, Rücknahme- oder Widerrufsbescheide, Auszahlungsmitteilungen) an die von mir 

bevollmächtigte Person/Firma/Institution versenden wird. Unabhängig davon kann sich die 

Geschäftsstelle Forst/Direkte Förderung, wenn erforderlich, auch direkt an mich wenden. 

Mir ist bekannt, dass ich Verfahrensbeteiligte im Sinne des VwVfG NRW bin und bleibe und dass die 

bevollmächtigte Person/Firma/Institution in meinem Namen handelt und ich die Rechtsfolgen ihrer 

Handlungen trage. 

 

____________,_________   _____________________,__________________ 

Ort, Datum                                                                 Name, Unterschrift Vollmachtgeber 

 

     _____________________,__________________ 

Name, Unterschrift Bevollmächtigter                         

(optional) 

 

*gemäß Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung in 

forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen und /oder gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 

der nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Waldgenossenschaften nach dem Gemeinschaftswaldgesetz 


